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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf der  

Oö. KAG-Novelle 2015 

 

 

Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 (Oö. KAG 1997) 

 

 

2. HAUPTSTÜCK 

2. ABSCHNITT 

Regelung des inneren Betriebes von Krankenanstalten 

§ 28 

Patientenrechte 

(1) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben sicherzustellen, daß unter 

Bedachtnahme auf den Anstaltszweck und das Leistungsangebot die Rechte der Patienten 

(Abs. 2) in der Krankenanstalt beachtet werden und daß den Patienten die Wahrnehmung 

ihrer Rechte in der Krankenanstalt ermöglicht wird. 

(2) Dabei ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß 

 1. Patienten Informationen über die ihnen zustehenden Rechte erhalten sowie ihr Recht 

auf Einsicht in die Krankengeschichte ausüben können; 

 2. Patienten ihr Recht auf Aufklärung und Information über die 

Behandlungsmöglichkeiten samt Risken ausüben und sich aktiv an den 

Entscheidungsprozessen ihren Gesundheitszustand betreffend beteiligen können; 

dabei ist sicherzustellen, dass die dafür erforderliche Zeit zur Verfügung steht; 

 3. auf Wunsch des Patienten ihm oder Vertrauenspersonen medizinische Informationen 

durch einen zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt in möglichst 

verständlicher und schonungsvoller Art gegeben werden; 

 4. ausreichend Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten mit der Außenwelt bestehen und 

Vertrauenspersonen des Patienten im Fall einer nachhaltigen Verschlechterung 

seines Gesundheitszustands auch außerhalb der Besuchszeiten Kontakt mit dem 

Patienten aufnehmen können; 

 5. auf Wunsch des Patienten eine seelsorgerische Betreuung möglich ist; 

 6. auf Wunsch des Patienten eine psychologische Unterstützung möglich ist; 

 7. auch in Mehrbetträumen eine ausreichende Wahrung der Intimsphäre gewährleistet 

ist; 

 8. neben der Erbringung fachärztlicher Leistungen auch für allgemeine medizinische 

Anliegen des Patienten ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Arzt zur 

Verfügung steht; 

 9. ein würdevolles Sterben sichergestellt ist und Vertrauenspersonen Kontakt mit dem 

Sterbenden pflegen können; 

 10. bei der Leistungserbringung möglichst auf den im allgemeinen üblichen 

Lebensrhythmus abgestellt wird; 

 11. bei der stationären Versorgung von Kindern eine möglichst kindergerechte 

Ausstattung der Krankenräume gegeben ist; 
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 12. bei der stationären Aufnahme von behinderten Patienten auf ihre besonderen 

Bedürfnisse zu achten ist. 

(3) Die Rechtsträger von Krankenanstalten haben Patienten klare Preisinformationen zur 

Verfügung zu stellen, soweit diese im Zeitpunkt der Aufnahme vorhersehbar sind und die 

Leistungen nicht über den Oö. Gesundheitsfonds abgerechnet oder durch einen inländischen 

Träger der Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge übernommen werden. 

(4) Patienten sind auf Nachfrage über die Haftpflichtversicherung nach § 27a zu 

informieren. 

(Anm: LGBl. Nr. 41/2001, 56/2014) 

3. HAUPTSTÜCK 

1. ABSCHNITT 

Besondere Bestimmungen für öffentliche Krankenanstalten 

§ 63 

Besondere Bestimmungen für ausländische Staatsangehörige 

(1) Die Aufnahme von Personen (ausgenommen Personen gemäß Abs. 2 Z 2 bis 5), die 

über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügen und die die voraussichtlichen 

Pflegegebühren, allfälligen Sondergebühren und Ärztehonorare sowie den Kostenbeitrag 

bzw. die voraussichtlichen tatsächlichen Behandlungskosten im Sinn des Abs. 2 erster Satz 

nicht erlegen oder sicherstellen, ist auf die Fälle der Unabweisbarkeit (§ 46 Abs. 4) 

beschränkt. 

(1a) Sofern es sich nicht um Fälle der Unabweisbarkeit handelt, kann eine Aufnahme 

abgelehnt werden, wenn durch die Aufnahme eine Krankenanstalt ihrem Versorgungsauftrag 

nach einer Verordnung gemäß § 39 Abs. 4 für Personen mit Wohnsitz im Bundesgebiet nicht 

mehr in einem angemessenen Zeitraum nachkommen könnte. 

(1b) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmen, dass für die Verrechnung 

von Leistungen für Personen, die auf Grund der Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 

vom 4.4.2011, S 45, aufgenommen werden, die entsprechenden Regelungen herangezogen 

werden können, die für Personen gelten, die auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. Nr. 166 vom 30.4.2004, S 1, 

zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 517/2013, ABl. Nr. L 158 vom 10.6.2013, 

S 1, aufgenommen werden. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung bestimmen, daß bei der Aufnahme von 

ausländischen Staatsangehörigen statt der Pflege- (Sonder-)gebühren sowie des 

Kostenbeitrages die tatsächlich erwachsenen Behandlungskosten in Rechnung zu stellen 

sind. Dies gilt jedoch nicht für 

 1. Fälle der Unabweisbarkeit (§ 46 Abs. 4), sofern sie im Inland eingetreten sind, 

 2. Flüchtlinge, denen im Sinn des Asylgesetzes 1997 Asyl gewährt wurde, und 

Asylwerber, denen im Sinn des Asylgesetzes 1997 eine vorläufige 

Aufenthaltsberechtigung bescheinigt wurde, 

 3. Personen, die in Österreich in einer gesetzlichen Krankenversicherung 

pflichtversichert sind oder Beiträge zu einer solchen Krankenversicherung entrichten, 



  Seite 3 

sowie Personen, die nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen in der 

Krankenversicherung als Angehörige gelten, 

 4. Personen, die einem Träger der Sozialversicherung auf Grund von 

zwischenstaatlichem oder überstaatlichem Recht über soziale Sicherheit zur 

Gewährung von Sachleistungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften 

zugeordnet sind, und 

 4. Personen, die einem Träger der Sozialversicherung auf Grund eines von der Republik 

Österreich geschlossenen zwischenstaatlichen Übereinkommens im Bereich der 

Sozialen Sicherheit oder auf Grund der Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 1408/71, 

ABl.Nr. L 149 vom 5.7.1971, S. 2, und Nr. 574/72, ABl.Nr. L 74 vom 27.3.1972, S. 1, 

zur Gewährung von Sachleistungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften 

zugeordnet sind, und 

 5. Personen, die Staatsangehörige von Vertragsparteien des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sind. (Anm: LGBl. Nr. 41/2001, 

44/2003) 

2. ABSCHNITT 

Beziehungen der Rechtsträger der Fondskrankenanstalten zu den Trägern der 

Sozialversicherung 

§ 67 

Einsichts- und Informationsrecht 

(1) Die Versicherungsträger haben ohne Einschaltung des Oö. Gesundheitsfonds 

folgende Rechte gegenüber dem Rechtsträger der Krankenanstalt: 

 1. das Recht auf Einsichtnahme in alle den Krankheitsfall betreffenden Unterlagen der 

Krankenanstalt (z. B. Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen, Befunde); 

 2. das Recht, Kopien dieser Unterlagen zu erhalten; § 21 Abs. 6 bleibt unberührt; 

 3. das Recht, den Patienten durch einen beauftragten Facharzt in der Krankenanstalt im 

Einvernehmen mit dieser untersuchen zu lassen; 

 4. das Recht, Ausfertigungen aller Unterlagen auf elektronischem Weg zu erhalten, auf 

Grund derer Zahlungen des Oö. Gesundheitsfonds oder einer anderen Stelle für 

Leistungen einer Krankenanstalt abgerechnet werden (insbesondere 

Aufnahmeanzeige und Entlassungsanzeige samt Diagnosen, 

Versichertenzuständigkeitserklärung, Verrechnungsdaten), dieses Recht umfaßt auch 

die entsprechenden Statistiken; ferner das Recht auf laufende Übermittlung von 

Daten der Leistungserbringung an den Patienten auf der Basis des LKF/LDF-

Systems. 

(Anm: LGBl. Nr. 71/2001, 122/2006) 

(1a) Die Fondskrankenanstalten haben ihrerseits sicherzustellen, dass der gesamte 

Datenaustausch zwischen Krankenanstalten und Versicherungsträgern für den stationären 

und ambulanten Bereich elektronisch vorgenommen wird, wobei die Datensatzaufbauten und 

Codeverzeichnisse einheitlich gestaltet werden. Die Krankenanstalten sind verpflichtet, die 

e-card und die e-card-Infrastruktur nach Maßgabe der technischen Verfügbarkeit zu 

verwenden und haben sicherzustellen, dass im Zweifelsfall die Identität des Patienten und 

die rechtmäßige Verwendung der e-card überprüft werden. 
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(2) Die Versicherungsträger haben das Recht auf laufende Information über die 

festgelegten vorläufigen und endgültigen Eurowerte je LKF-Punkt durch den Oö. 

Gesundheitsfonds. (Anm: LGBl. Nr. 122/2006) 

4. HAUPTSTÜCK 

Bestimmungen für private Krankenanstalten 

§ 87 

Begriffsbestimmungen 

(1) Private Krankenanstalten sind Krankenanstalten, die das Öffentlichkeitsrecht nicht 

besitzen. Sie können auch von physischen Personen errichtet und betrieben werden. 

(2) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Aufnahme in eine private Krankenanstalt 

ergeben, sind, soweit sich aus diesem Landesgesetz nichts anderes ergibt, nach den 

Bestimmungen des bürgerlichen Rechts zu beurteilen. 

(3) Die private Krankenanstalt hat sicherzustellen, dass in jedem Fall die dem Patienten 

im Sinn der Richtlinie 2011/24/EU in Rechnung gestellten Kosten nach objektiven, 

nichtdiskriminierenden Kriterien berechnet werden. 

§ 88 

Anwendung anderer Bestimmungen 

(1) Für die Errichtung und den Betrieb privater Krankenanstalten gelten die 

Bestimmungen des 1. und 2. Hauptstückes zur Gänze. Das 3. Hauptstück gilt wie folgt: 

 1. Leichenöffnungen (§ 49), die nicht sanitätspolizeilich oder gerichtlich angeordnet 

wurden, dürfen nur mit Zustimmung der nächsten Angehörigen des Verstorbenen 

vorgenommen werden; 

Leichenöffnungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn ein geeigneter Raum 

vorhanden ist; über jede Leichenöffnung ist eine Niederschrift aufzunehmen; 

 2. ferner gelten § 37, § 41a, ausgenommen Abs. 4, § 47, § 48 Abs. 1 zweiter und dritter 

Satz, § 48 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass der Erstattungskodex und die Richtlinien 

über die ökonomische Verschreibweise bei Empfehlungen über die weitere 

Medikation nur dann zu berücksichtigen sind, wenn der Patient die Heilmittel auf 

Kosten eines Trägers der Krankenversicherung beziehen wird, § 48 Abs. 4, § 50 und 

§ 54; 

 2a. für gemeinnützige Krankenanstalten gelten zusätzlich zu den in Z 2 genannten 

Bestimmungen § 41a Abs. 4, §§ 51 bis 53, § 56 Abs. 1 zweiter und dritter Satz sowie 

§ 62; 

 3. § 42 gilt mit der Maßgabe, dass Konsiliarapotheker den Arzneimittelvorrat von 

selbständigen Ambulatorien entsprechend deren Anstaltszweck regelmäßig, 

mindestens aber einmal jährlich, zu kontrollieren haben. 

(Anm: LGBl. Nr. 41/2001, 44/2003, 99/2005, 122/2006, 70/2011, 70/2012) 

(2) Das 6. Hauptstück gilt soweit, als seine Bestimmungen nicht ausdrücklich auf 

öffentliche Krankenanstalten beschränkt sind. 

(2) Das 5. Hauptstück gilt soweit, als seine Bestimmungen nicht ausdrücklich auf 

öffentliche Krankenanstalten beschränkt sind. 
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(3) Private Krankenanstalten, die der Wirtschaftsaufsicht nicht unterliegen, haben eine 

freiwillige Betriebsunterbrechung oder ihre Auflassung einen Monat vorher der 

Landesregierung anzuzeigen. 

(4) Die private Krankenanstalt hat, sofern die Leistungen nicht über den 

Oö. Gesundheitsfonds abgerechnet oder durch einen inländischen Träger der 

Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge übernommen werden, nach erbrachter 

Leistung eine Rechnung über diese auszustellen. 

§ 90 

Beziehungen der Rechtsträger von nicht landesfondsfinanzierten Krankenanstalten zu 

den Krankenversicherungsträgern 

(1) Die Beziehungen der Rechtsträger von nicht landesfondsfinanzierten 

Krankenanstalten (private Krankenanstalten) zu den Trägern der Krankenversicherung sind 

durch privatrechtliche Verträge zu regeln, die zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Form 

bedürfen. 

(2) Diese Verträge haben insbesondere nähere Bestimmungen über die Einweisung, die 

im Zweifelsfall vorzunehmende Überprüfung der Identität des Patienten und die rechtmäßige 

Verwendung der e-card, die Einsichtnahme in alle Unterlagen für die Beurteilung des 

Krankheitsfalls, wie zB in die Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen, 

Laboratoriumsbefunde, ferner über die ärztliche Untersuchung durch einen vom 

Versicherungsträger beauftragten Facharzt in der Krankenanstalt im Einvernehmen mit 

dieser zu enthalten. Die im Abs. 1 genannten Krankenanstalten sind verpflichtet, die e-card 

und die e-card-Infrastruktur nach Maßgabe der technischen Verfügbarkeit zu verwenden. 

(2) Diese Verträge haben insbesondere nähere Bestimmungen über die Einweisung, die 

Einsichtnahme in alle Unterlagen für die Beurteilung des Krankheitsfalles, wie z. B. in die 

Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde, ferner über die ärztliche 

Untersuchung durch einen vom Versicherungsträger beauftragten Facharzt in der 

Krankenanstalt im Einvernehmen mit dieser zu enthalten. 

 


